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K l e i n e  A n f r a g e

Ich frage die Landesregierung:

1.  Welche Brückenbauwerke (unter Fortschreibung und Aktualisierung der in 
der Drucksache 16/3736 verwendeten tabellarischen Darstellungsweise) in der 
Baulast des Bundes sowie des Landes und insbesondere der Bundesfernstraßen 
wurden in den Jahren 2017 bis 2021 saniert?

2.  Welche Brückenbauwerke (analog zur Drucksache 16/3736) in der Baulast des 
Bundes sowie des Landes und insbesondere der Bundesfernstraßen wurden in 
den Jahren 2017 bis 2021 neu gebaut, da sie aus technischen oder finanziellen 
Gründen nicht mehr saniert werden konnten?

3.  Welche Finanzmittel wurden dabei von welchen Kostenträgern (Land und Bund) 
seit dem 1. Januar 2017 und bis heute für die in den Drucksachen 16/836, 
16/1515 und 16/3736 genannten Instandhaltungs- und Ertüchtigungs-Bedarfe 
tatsächlich verausgabt – vgl. Frage 1 und 2 sowie vor dem Hintergrund ihrer in 
Drucksachen 16/836, 16/1515 und 16/3736 getroffenen Aussagen: Es ergebe 
sich für das Jahrzehnt 2018 bis 2028 ein Mittelbedarf von 80 Mio. Euro jähr-
lich für die Instandhaltung der Ingenieurbauwerke an Bundesfernstraßen, ferner 
100 Mio. Euro jährlich für die Brückenertüchtigung an Bundesstraßen (d. h. ein 
Gesamtbedarf von 1,8 Mrd. Euro) sowie zunächst 20 Mio. Euro jährlich (und 
in der mittelfristigen Finanzplanung 30 bis schließlich 40 Mio. Euro jährlich) 
für die Instandhaltung bzw. Erhaltung der Ingenieurbauwerke an Landesstraßen, 
ferner zusätzlich jährlich 20 Mio. Euro jährlich für die Brückenertüchtigung an 
Landesstraßen (d. h. ein Gesamtbedarf von mindestens 400 Mio. Euro)?

4.  Welche der Brücken (unter Fortschreibung und Aktualisierung der in der Druck-
sache 16/1515, dort Frage 2, verwendeten tabellarischen Darstellungsweise 
und unter besonderer Berücksichtigung der Veränderungen im Landkreis Rott-
weil) in Baden-Württemberg, unterschieden nach Brücken an Bundesautobah-
nen, Bundesstraßen und Landesstraßen, haben sich seit dem 1. Januar 2017 und 
bis heute verbessert oder verschlechtert?

Kleine Anfrage
des Abg. Emil Sänze AfD

und

Antwort
des Ministeriums für Verkehr

Zustand der Brückenbauwerke in Baden-Württemberg
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 5.  Welche Bauwerksflächen der Brücken in Baden-Württemberg (unter Fort-
schreibung und Aktualisierung der in der Drucksache 16/1515, dort Frage 3, 
verwendeten graphischen Darstellungsweise und unter besonderer Berück-
sichtigung der Veränderungen im Landkreis Rottweil), unterschieden nach 
Brücken an Bundesautobahnen, Bundesstraßen, Landesstraßen, haben sich 
seit dem 1. Januar 2017 und bis heute verbessert oder verschlechtert (Angabe 
in m²)?

 6.  Welche Bauwerksflächen der Brücken in Baden-Württemberg (unter Fort-
schreibung und Aktualisierung der in der Drucksache 16/1515, dort Frage 4, 
verwendeten tabellarischen Darstellungsweise und unter besonderer Berück-
sichtigung der Veränderungen im Landkreis Rottweil), unterschieden nach Brü-
cken an Bundesautobahnen, Bundesstraßen, Landesstraßen, sind am 31. Juli 
2021 in einem sehr guten, guten, befriedigenden, ausreichenden, nicht ausrei-
chenden oder ungenügenden Zustand (Angabe in m²)?

 7.  Wie viele Brücken in Baden-Württemberg (unter Fortschreibung und Aktua-
lisierung der in der Drucksache 16/1515, dort Frage 5, verwendeten tabellari-
schen Darstellungsweise und unter besonderer Berücksichtigung der Verände-
rungen im Landkreis Rottweil) an den Bundesautobahnen, den Landesstraßen 
und den Bundesstraßen mit Baujahr vor 1970 sind am 31. Juli 2021 sind in 
einem sehr guten, guten, befriedigenden, ausreichenden, nicht ausreichenden 
oder ungenügenden Zustand?

 8.  Welche Bauwerksflächen der Brücken in Baden-Württemberg (unter Fort-
schreibung und Aktualisierung der in der Drucksache 16/1515, dort Frage 6, 
verwendeten tabellarischen Darstellungsweise und unter besonderer Berück-
sichtigung der Veränderungen im Landkreis Rottweil) an den Bundesautobah-
nen, den Landesstraßen und den Bundesstraßen mit Baujahr vor 1970 sind am 
31. Juli 2021 in einem sehr guten, guten, befriedigenden, ausreichenden, nicht 
ausreichenden oder ungenügenden Zustand (Angabe in m²)?

 9.  Wie hoch waren (unter Fortschreibung und Aktualisierung der in der Druck-
sache 16/1515, dort Frage 7, verwendeten Darstellungsweise und unter beson-
derer Berücksichtigung der Veränderungen im Landkreis Rottweil) die Brutto-
investitionen und Abschreibungen im Bereich der Brücken in den Jahren 
2017, 2018, 2019, 2020 und 2021 (Angabe in Euro)?

10.  Wie schätzt sie (unter Fortschreibung und Aktualisierung der in der Druck-
sache 16/836, dort Frage 1, 2 und 7 verwendeten Darstellungsweise und unter 
besonderer Berücksichtigung der Veränderungen im Landkreis Rottweil) den 
Sanierungsbedarf der Brücken in Baden-Württemberg und ihre heutigen eige-
nen Möglichkeiten zum Stichtag 31. Juli 2021 ein, vor dem Hintergrund eines 
„angespannten Arbeitsmarktes im Bauingenieurwesen“, welcher noch im Jahr 
2016 den Aufbau von Personalkapazitäten erschwerte, und bestimmter Aus-
sagen – Ankündigung des Rückbaus von Verkehrsanlagen, „Klimacheck“ für 
ab 2025 geplante Straßenbaumaßnahmen ‒ des Koalitionsvertrags?

17.8.2021

Sänze AfD

B e g r ü n d u n g

Die Drucksachen 16/836, 16/1515 und 16/3736 geben Auskunft über den Zustand 
der Straßenbrücken in der Baulast des Landes und des Bundes sowie die Ent-
wicklungstendenz dieses Zustands, ferner über den Mittelbedarf für die notwen-
dige Sanierung und bestehende Sanierungspläne. Die jüngste Sachstandsmeldung 
datiert freilich vom 20. März 2018 und aus der Zeit der vorherigen Regierung; 
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jüngere Zahlen fehlen. Aktuellere Zahlen und Fakten zum Zustand der Verkehrs-
infrastruktur des Landes, zu Sanierungsbedarfen sowie zu den amtlichen Plänen 
und getätigten sowie geplanten Ausgaben für diese Infrastruktur erscheinen dem 
Fragesteller im Interesse der Bürger unseres Landes geboten – nicht zuletzt, um 
folgende Formulierungen (Zitat: „überdimensionierte Verkehrsanlagen“) und Ab-
sichtserklärungen des aktuellen grün-schwarzen Koalitionsvertrags (siehe Seiten 
123, 137) in ihrer Tragweite und ihrem Einfluss auf die Wirtschaft und das gesell-
schaftliche Leben gebührend bewerten und einordnen zu können: 

„Klimacheck für künftige Straßenbau-Projekte: Wir werden auch in den kom-
menden fünf Jahren in erheblichem Umfang in den Landestraßenbau investie-
ren. Wir setzen die Projekte um, die bis 2025 mit Planungsbeginn vorgesehen 
sind. Die weiteren Projekte im Maßnahmenplan Landesstraßen werden wir einem 
Klima-Check als zusätzlichem Kriterium unterziehen. Im Sinne des Ländlichen 
Raums spielt auch die Verbindungsfunktion eines Projekts eine wichtige Rolle. 
(…) Auch für den Rückbau überdimensionierter Verkehrsanlagen und nicht mehr 
benötigter Infrastruktur sowie für die Entsiegelung von Flächen und deren Um-
nutzung für mehr Aufenthaltsqualität werden wir eine Förderung anbieten und 
dafür Straßenbaumittel einsetzen.“

A n t w o r t

Mit Schreiben vom 13. Dezember 2021 Nr. VM2-0141.3-6/52/14 beantwortet das 
Ministerium für Verkehr die Kleine Anfrage wie folgt:

1.  Welche Brückenbauwerke (unter Fortschreibung und Aktualisierung der in der 
Drucksache 16/3736 verwendeten tabellarischen Darstellungsweise) in der 
Baulast des Bundes sowie des Landes und insbesondere der Bundesfernstraßen 
wurden in den Jahren 2017 bis 2021 saniert?

Die Ergebnisse der Datenbankauswertungen sind in den Anlagen 1 bis 3 (Instand-
setzungen 2017 bis 2021) dargestellt. Da ab dem 1. Januar 2021 die Autobahn 
GmbH bundesweit für die Bundesautobahnen zuständig sind, sind die Bundes-
fernstraßen in Bundestraßen und Bundesautobahnen aufgegliedert dargestellt.

2.  Welche Brückenbauwerke (analog zur Drucksache 16/3736) in der Baulast des 
Bundes sowie des Landes und insbesondere der Bundesfernstraßen wurden in 
den Jahren 2017 bis 2021 neu gebaut, da sie aus technischen oder finanziellen 
Gründen nicht mehr saniert werden konnten?

Die Ergebnisse der Datenbankauswertungen sind in den Anlagen 1 bis 3 (Ersatz-
neubauten 2017 bis 2021) dargestellt. Da ab dem 1. Januar 2021 die Autobahn 
GmbH bundesweit für die Bundesautobahnen zuständig sind, sind die Bundes-
fernstraßen in Bundestraßen und Bundesautobahnen aufgegliedert dargestellt.
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3.  Welche Finanzmittel wurden dabei von welchen Kostenträgern (Land und Bund) 
seit dem 1. Januar 2017 und bis heute für die in den Drucksachen 16/836, 
16/1515 und 16/3736 genannten Instandhaltungs- und Ertüchtigungs-Bedarfe 
tatsächlich verausgabt – vgl. Frage 1 und 2 sowie vor dem Hintergrund ihrer 
in Drucksachen 16/836, 16/1515 und 16/3736 getroffenen Aussagen: Es ergebe 
sich für das Jahrzehnt 2018 bis 2028 ein Mittelbedarf von 80 Mio. Euro jähr-
lich für die Instandhaltung der Ingenieurbauwerke an Bundesfernstraßen, ferner 
100 Mio. Euro jährlich für die Brückenertüchtigung an Bundesstraßen (d. h. 
ein Gesamtbedarf von 1,8 Mrd. Euro) sowie zunächst 20 Mio. Euro jährlich 
(und in der mittelfristigen Finanzplanung 30 bis schließlich 40 Mio. Euro jähr-
lich) für die Instandhaltung bzw. Erhaltung der Ingenieurbauwerke an Landes-
straßen, ferner zusätzlich jährlich 20 Mio. Euro jährlich für die Brückenertüch-
tigung an Landesstraßen (d. h. ein Gesamtbedarf von mindestens 400 Mio. Euro)?

Auf die Beantwortung in Frage 9 wird verwiesen.

4.  Welche der Brücken (unter Fortschreibung und Aktualisierung der in der Druck-
sache 16/1515, dort Frage 2, verwendeten tabellarischen Darstellungsweise 
und unter besonderer Berücksichtigung der Veränderungen im Landkreis Rott-
weil) in Baden-Württemberg, unterschieden nach Brücken an Bundesautobah-
nen, Bundesstraßen und Landesstraßen, haben sich seit dem 1. Januar 2017 
und bis heute verbessert oder verschlechtert?

Die Zustandsnotenverteilung für die Jahre 2017 und 2021 kann untenstehenden 
Tabellen entnommen werden. Da sich zum 1. Januar 2021 die Zuständigkeit für 
die Autobahnen geändert hat, wird für die Autobahnen die Zustandsnotenbetrach-
tung nur für das Jahr 2017 dargestellt (gilt für Frage 5 entsprechend). Die Zu-
standsentwicklung der Autobahnbrücken kann Anlage 4.1 entnommen werden.

Insgesamt hat sich der Zustand der Brücken im Zuge von Autobahnen verbessert, 
im Zuge von Bundesstraßen kaum verändert und bei Landesstraßen leicht ver-
schlechtert.
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5.  Welche Bauwerksflächen der Brücken in Baden-Württemberg (unter Fort-
schreibung und Aktualisierung der in der Drucksache 16/1515, dort Frage 3, 
verwendeten graphischen Darstellungsweise und unter besonderer Berücksich-
tigung der Veränderungen im Landkreis Rottweil), unterschieden nach Brücken 
an Bundesautobahnen, Bundesstraßen, Landesstraßen, haben sich seit dem  
1. Januar 2017 und bis heute verbessert oder verschlechtert (Angabe in m²)?

Die Zustandsnotenverteilung bezogen auf die Brückenflächen stellt sich wie folgt 
dar:

6.  Welche Bauwerksflächen der Brücken in Baden-Württemberg (unter Fort-
schreibung und Aktualisierung der in der Drucksache 16/1515, dort Frage 4, 
verwendeten tabellarischen Darstellungsweise und unter besonderer Berück-
sichtigung der Veränderungen im Landkreis Rottweil), unterschieden nach Brü-
cken an Bundesautobahnen, Bundesstraßen, Landesstraßen, sind am 31. Juli 
2021 in einem sehr guten, guten, befriedigenden, ausreichenden, nicht ausrei-
chenden oder ungenügenden Zustand (Angabe in m²)?

Herangezogen wird die Bauwerksstatistik des Landes vom Januar 2021 (gilt für 
die Fragen 7 und 8 entsprechend):
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7.  Wie viele Brücken in Baden-Württemberg (unter Fortschreibung und Aktuali-
sierung der in der Drucksache 16/1515, dort Frage 5, verwendeten tabellari-
schen Darstellungsweise und unter besonderer Berücksichtigung der Verände-
rungen im Landkreis Rottweil) an den Bundesautobahnen, den Landesstraßen 
und den Bundesstraßen mit Baujahr vor 1970 sind am 31. Juli 2021 sind in 
einem sehr guten, guten, befriedigenden, ausreichenden, nicht ausreichenden 
oder ungenügenden Zustand?

8.  Welche Bauwerksflächen der Brücken in Baden-Württemberg (unter Fortschrei-
bung und Aktualisierung der in der Drucksache 16/1515, dort Frage 6, ver-
wendeten tabellarischen Darstellungsweise und unter besonderer Berücksichti-
gung der Veränderungen im Landkreis Rottweil) an den Bundesautobahnen, den 
Landesstraßen und den Bundesstraßen mit Baujahr vor 1970 sind am 31. Juli 
2021 in einem sehr guten, guten, befriedigenden, ausreichenden, nicht ausrei-
chenden oder ungenügenden Zustand (Angabe in m²)?

9.  Wie hoch waren (unter Fortschreibung und Aktualisierung der in der Druck-
sache 16/1515, dort Frage 7, verwendeten Darstellungsweise und unter beson-
derer Berücksichtigung der Veränderungen im Landkreis Rottweil) die Brutto-
investitionen und Abschreibungen im Bereich der Brücken in den Jahren 2017, 
2018, 2019, 2020 und 2021 (Angabe in Euro)?

In den Jahren 2017, 2018, 2019, 2020 und bis 08/2021 wurden insgesamt 404,775 Mio. 
Euro in die Erhaltung der Ingenieurbauwerke an den Bundesfernstraßen in der 
Baulast des Bundes und den Landesstraßen in der Baulast des Landes investiert. 
Seit Einführung der Vermögensrechnung in Baden-Württemberg zum 1. Januar 
2017 beträgt die Abschreibung auf Brücken in Baulast des Landes ca. 16,9 Mio. 
Euro jährlich. Der Bund führt für die Bundesfernstraßen bislang keine Vermö-
gensrechnung.

Im Landkreis Rottweil wurden in den Jahren 2017, 2018, 2019, 2020 und bis 
08/2021 von der Straßenbauverwaltung in die Erhaltung von Ingenieurbauwerken 
an Bundesfernstraßen und Landesstraßen 13,657 Mio. Euro investiert.
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10.  Wie schätzt sie (unter Fortschreibung und Aktualisierung der in der Druck-
sache 16/836, dort Frage 1, 2 und 7 verwendeten Darstellungsweise und unter 
besonderer Berücksichtigung der Veränderungen im Landkreis Rottweil) den 
Sanierungsbedarf der Brücken in Baden-Württemberg und ihre heutigen eige-
nen Möglichkeiten zum Stichtag 31. Juli 2021 ein, vor dem Hintergrund eines 
„angespannten Arbeitsmarktes im Bauingenieurwesen“, welcher noch im 
Jahr 2016 den Aufbau von Personalkapazitäten erschwerte, und bestimmter 
Aussagen – Ankündigung des Rückbaus von Verkehrsanlagen, „Klimacheck“ 
für ab 2025 geplante Straßenbaumaßnahmen ‒ des Koalitionsvertrags?

Ab dem 1. Januar 2021 ist die Autobahn GmbH bundesweit für die Bundesauto-
bahnen zuständig, sodass sich die nachfolgende Antwort auf die Bundes- und 
Landesstraßen in Baden-Württemberg beschränkt.

Gemäß der seit Anfang 2021 gültigen „Richtlinien für die strategische Planung 
von Erhaltungsmaßnahmen an Ingenieurbauwerken (RPE-ING)“ soll für Inge-
nieurbauwerke im Zuge von Bundes- und Landesstraßen, die Summe der Zu-
standsnotenbereiche 3,0 bis 4,0 (nicht ausreichender Zustand), bezogen auf die 
Brückenfläche, unter 10 % des Gesamtbestandes liegen, wobei für den Zustands-
notenbereich 3,5 bis 4,0 (ungenügender Zustand) ein Wert von unter 1,0 % anzu-
streben ist.

Landesweit werden die Vorgaben der RPE-ING mit einem Wert von 9,9 % im 
Zuge von Bundesstraßen knapp eingehalten und im Zuge von Landesstraßen mit 
einem Wert von 10,7 % knapp verfehlt. Auch für den Zustandsnotenbereich 3,5 
und schlechter wird die Vorgabe der RPE-ING für den Bereich der Bundesstraßen 
mit 0,86 % knapp eingehalten und im Zuge von Landesstraßen mit einem Wert 
von 1,1 % knapp verfehlt.

Um der fortschreitenden Verschlechterung der Brückensubstanz entgegen zu wir-
ken, wurden in den letzten Jahren die Investitionsmittel für Brücken im Zuge 
von Bundes- und Landesstraßen kontinuierlich erhöht. Mit erhöhten Investitions-
mitteln soll eine weitere Verschlechterung der Bausubstanz verhindert werden. 
Die differenzierte Zustandserfassung ist dabei eine belastbare Grundlage für die 
Abschätzung des künftigen Investitions- und Personalbedarfs. Aufgrund der ak-
tuellen Lage am Arbeitsmarkt gestaltet sich die Besetzung von Stellen schwierig. 

Hermann
Minister für Verkehr
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